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oon ber größten SEBi*tigfeit, baß bie Serwimbetett
fo ftfenett als mögli* in bie Slmbulancen geftfeafft
werben. ©S feaben beSfealb tmb ttm einen geregel*
ten unb ft*em BlefftrtentranSport ju erfealten^ in
netterer 3eit bie meiften Slrmeen eigene KorpS er*

ri*tet, beren Hauptaufgabe eS ift, biefen SranSport
ju beforgen, eS ftnb bieS bie SanitätSfompagnien,
unb feaben benfelben ein tet*fealtigeS» SranSportma*
terial jitr Serfftgung geftellt.

So hat eine öftrei*if*e SanitätSfompagnie, für
ein SlrmeeforpS feere*net, 20 jweifpännige imb 5
üierfpännige BlefftrtenWagen; eine batrifefee Sani*
tätSfompagnie, für eine Siüiftott berc*net, 16 SEBa*

gen, bie feabifefee SanitätSfompagnie 8 SEBagen it. f. w.
Sa tum biefe SEBagen bis in bie SRäfee beS S*la*t*

felbcS üorfaferen, bort bie Serwunbetett aufnefemen,

jttr Slmbulance bringen unb ftfenett wieber üorfaferen,
um wieber Serwuttbete jitrücfjufüferett, fo ift be*

greifli*, baß auf biefe SEBeife in furjer 3eit eine

große Slnjafel üon Blefftrtett ber ärjtlt*ett Hülfe jtt*
gefüfert werben fantt.

Sa bei unferer Slrmee auS üerfefeiebenen ©rünben
feine eigenen SanitätSfompagnien eingefüfert wur*
ben, fo ift ber Sienft beS BlcfftrtentranSporteS feaupt*

fä*lt* ben Slmbittancett jttgewiefen unb eS ift bafeer

au* notfewenbig, baß biefetben mit einem genügen*
ben unb jweefmäßig eingeriefeteten SranSportmaterial
auSgerüftet werben.

(S*lwß folgt)

Die f*u>ei)*rifd)e OKtmtt unb iljre ftyttt.

I.

3« allen Staaten großem uub fleinem UmfangeS
wirb ber größte SBertfe barawf gefegt, eine feftge*
glieberte Slrmee ju befreit unb überall wirb bafein

geftrefet, ftfeon in Seiten beS griebenS, wenn niefet

ben Dberbcfefel, bo* baS Kommanbo größerer Sib*

tfeellungen (SlrmeeforpS, Sioiftonen, Brigaben) in
fi*ere £><mbe ju legen. Selbft bie fleine S*weij,
Wo ber SEBaffenbienft ni*t ein Hanbwerf, fonbern
ber SlitSftwß beS StinjipS ber attgemeinen SEBefer*

pfti*t, refp. ber feeiligftett Sfti*t «nb beS SRe*teS

beS freien SIRanneS unb Bürgers ift, ftfefett feei üer*
ftfeiebenen Slnläffen baS Bebftrfniß ju füfelen, ber

Drganifation iferer SEBeferfräfte ben mögll*ften ©rab
»on Bollftänbigfeit jtt geben.

Sie Slrmeeeintfeeittingen üon 1857,1860 unb 1862

fpre*ett feiefür. gortwäferenb aber blieben wefentli*e
Süefett, inbem eS ft* nur ttm eine tfeeoretifcfef gorm,
ni*t aber um ifere praftiftfee Slnwenbung feanbelte.

©rft bei ben Sruppenjufammenjügen »on 1863 ttnb
1865 wurben Siotfionett unb Brigaben na* ber

©intfeeilung für ben Kriegsfuß einberufen, aber fort*
Wäferenb blieben bem weitaus großem Sfeeil ber

Srwppewförper bie fo notfewenbige unb erfprießli*e

Slße*fe(wirfwng jwtftfeen güferem unb Sruppen »or*
entfealten.

Sorab bie SiüiftonSfommattbanten uttb BrigabierS
blieben außer atten Bejiefeungett ju iferen refp. Srup*
pen, mit benett fte im ©rnftfatt inS gelb jiefeen
fottten.

©S waren aber au* bte (Sintfeeilungcn üon 1857,
1860 «nb 1862 ber Slrt, baß eS faum mögli* ge=
wefen wäre, bie Snfpeftion ber Sruppen ben refp.
SiüiftonS* unb Srlgabefommanbanten jujutfeeilen
unb eS wurben im SEBinter 1864/65 für eine mefer
lofate ©intfeeilung Sorarfeeiten gema*t.

Bis jur Stunbe ift Weber ben güferertt no* ben

Sruppen oon bett bießfälligen Slrbeiten etwaS jur
Kenntniß gefommen uttb eS will fogar »erlaufen,
matt gefee feofeem DrtS »ott ber Slnft*t auS, ble

©intfeeilung ber Slrmee nl*t mefer ju »eröffentli*en,
weil bieß für ben ©rnftfatt nur naefetfeeilfg fei, wetm
ber ©egner »on »omefeerein wiffe, wel*e Smppen
(refp. güferer) Ifem gegenüber ftefeen.

SEBir waren erftaunt über eine berartfge SIRotiül*

rung ber SRi*toeröffentli*img ber neuen ©intfeei*
lung.

SEBaS fott feier eitte ©efeeimnißtfeuerel? Sie biettt
rein jtt nf*tS.

Sm SluSlanb fennt man ble S*wä*en unferer
Slrmee unb au* ifere guten Seiten fo gut unb bef*

fer, als Wir unS felbft fennen. ©S ift bebeutungS*
loS, ob matt mutfemaße, biefer ober fetter (Sfeef wirb
in ©enf ober bei Slarberg, bei S*afffeaufett ober bei

Beüinjona ftefeen. Ser ©eift beS ganjen SolfeS,
übergegangen in bie Slrmee, ift eS, waS allein impo*
niren fantt, b. fe. bie ©ntftfetoffenfeeit Sitter, eitijtt*
ftefeen bis auf ben legten SRann für baS SRc*t wnb
bie Unabfeättgigfeit beS SatertanbeS, wirft baS Wafere

®ewi*t in bie SEBaagftfeate.

©S wirb aber au* im ©rnftfatt allein Sa*e beS

DberbefefelSfeaberS fein, Srwppen ttnb güferer fo ju
placfren, wie feine 3wecte eS erfeetftfeen, immerfein
aber ftnbet er in ber mefer territorialen ©intfeeilung
ein oorjügli*eS ©lement, um raf* organiftrt ju fein,
WaS um fo notfewenbiger ift, als man niefet annefe*

men barf, ber geinb laffe uttS üiel 3eit jur Sott*
enbung unferer Drganifation. ©S ftefet feft, baß

wir feefäfeigt fein muffen, raf* auSjttmarftfeirett unb
unS ni*t erft angreifen ju laffen, fonbern felbft j«=
juftfelagen, Wo itnb wann wir wollen, wie eS bie

Bäter tfeaten.
SEBir fommett nun auf einen anbern Sunft ju

fpfe*en: 3«r Seit fmb als beftgnirte SiüiftonS*
fornmanbaitten na* ben früfeern Sintfeeilungen no*
folgenbe SRamett befannt: BontemS, ©gtoff, SaliS
©b., Seittoit, Senjler, gogliarbi. Srei Stellen ftnb

bemtta* unbefefct. SEBir fragen «utt afeer, wel*e
Bebeutung featten bie SiüiftonSfommanbanten bis

jur Stunbe? ©ar feine! Siefelbett wurben aller*
bittgS als 3nfpeftoren ber 3nfanterie In bett Kan*

tonen, ber DfftjierSafpiranten* tmb 3uftruftoren=
f*ulen »erwenbet, oon einem Singreifen in bett Dr*
ganiSmuS ber Slrmee war feine SRebe, benn felbft
bie ein einjigeS SIRal jur Slnwenbung gefommene

SRlttfeeiltmg ber 3nfpeftionSberi*te an ben SiüiftonS*

10 t

von dcr größte» Wichtigkeit, daß die Verwundeten
so schnell als möglich in die Ambülancen geschafft
wcrden. Es haben deshalb und um einen geregelten

und sichern Blessirtentransport zu erhalten/ in
neuerer Zeit die meisten Armeen rigene Korps
errichtet, deren Hauptaufgabe es ist, dicscn Transport
zu besorgen, es sind dieS die Sanitätskompagnien,
und haben denselben ein reichhaltiges. Transportmaterial

zur Verfügung gestellt.
So hat eine östreichische Sanitätskompagnie, für

ein Armeekorps berechnet, 20 zweispannige und 5

vierspännige Blessirtenwagen; eine bairische
Sanitätskompagnie, für eine Diviston berechnet, 16 Wagen,

die badische Sanitätskompagnie 8 Wagen u. s. w.
Da nun diese Wagen bis tn die Nähe des Schlachtfeldes

vorfahren, dort die Vcrwundctcn aufnehmen,

zur Ambulance bringen und schnell wieder vorfahren,
um wieder Verwundete zurückzuführen, so ist
begreiflich, daß auf diese Weise in kurzer Zeit eine

große Anzahl von Blessirten der ärztlichen Hülfe
zugeführt werden kann.

Da bei unserer Armee aus verschiedenen Gründen
keine eigenen Sanitätskompagnien eingeführt wurden,

so ist der Dienst des Blessirtentransportes
hauptsächlich den Ambulanccn zugewiesen und es ist daher
auch nothwendig, daß dicsclbcn mit einem genügenden

und zweckmäßig eingerichteten Transportmaterial
ausgerüstet werdcn.

(Schluß folgt)

Die schweizerische Armee und ihre Führer.

In allen Staaten größern und kleinern Umfanges
wird der größte Werth darauf gesetzt, eine

festgegliederte Armee zu besitzen und überall wird dahin
gestrebt, schon in Zeiten des Friedens, wenn nicht
den Oberbefehl, doch das Kommando größerer
Abtheilungen (Armeekorps, Divisionen, Brigaden) in
sichere Hände zu legen. Selbst die kleine Schweiz,
wo der Waffendienst nicht ein Handwerk, sondern
der Ausfluß des Prinzips der allgemeinen Wehrpflicht,

resp, der heiligsten Pflicht und des Rechtes
des freien Mannes und Bürgers ist, schien bei

verschiedenen Anlässen das Bedürfniß zu fühlen, der

Organisation ihrer Wehrkräfte den möglichsten Grad
von Vollständigkeit zu geben.

Die Armeeeintheilungen von 1857, 1860 und 1862
fprechen hiefür. Fortwährend aber blieben wesentliche

Lücken, indem es sich nur um eine theoretische Form,
nicht aber um ihre praktische Anwendung handelte

Erst bei den Truppenzusammenzügen von 1863 und
1865 wurden Divisionen und Brigaden nach der

Eintheilung für den Kriegsfuß einberufen, aber

fortwährend blieben dem weitaus größern Theil der

Truppenkörper die so nothwendige und ersprießliche

Wechselwirkung zwischen Führern und Truppen
vorenthalten.

Vorab die Divisionskommandanten und Brigadiers
blieben außer allen Beziehungen zu ihren resp. Truppen,

mit denen sie im Ernstfall ins Feld ziehen
sollten.

Es waren abcr auch die Eintheilungen von 1857,
1860 und 1862 der Art, daß es kaum möglich
gewesen wäre, die Inspektion der Truppen den resp.
Divisions- und Brigadekommandanten zuzutheilen
und es wurden im Winter 1364/65 für eine mehr
lokale Eintheilung Vorarbeiten gemacht.

Bis zur Stunde ist weder den Führern noch den

Truppen von den dießfalligen Arbeiten ctwas zur
Kenntniß gekommen und es will sogar verlauten,
man gehe höhern Orts von der Ansicht aus, die

Eintheilung dcr Armce nicht mehr zu veröffentlichen,
weil dicß für dcn Ernstfall nur nachtheilig sei, wenn
der Gegner von vorneherein wisse, welche Truppen
(rcsp. Führer) ihm gcgcnübcr stehen.

Wir warcn crstaunt über eine derartige Motivi-
rung der NichtVeröffentlichung der neuen Eintheilung.

Was soll hier eine Gcheimnißthuerei? Sie dient
rein zu nichts.

Im Ausland kennt man die Schwächen unserer
Armce und auch ihre guten Seiten so gut und besser,

als wir uns selbst kennen. Es ist bedeutungslos,

ob man muthmaße, dieser oder jener Chef wird
in Genf odcr bei Aarberg, bei Schaffhaufen oder bei

Bellinzona stehen. Der Geist des ganzen Volkes,
übergegangen in die Armee, ist es, was allein impo-
niren kann, d. h. die Entschlossenheit Aller, einzustehen

bis auf den lctztcn Mann für das Rccht und
die Unabhängigkeit des Vaterlandes, wirft das wahre
Gewicht in die Waagschale.

Es wird aber auch im Ernstfall allein Sache des

Oberbefehlshabers sein, Truppen und Führer so zu
placiren, wie seine Zwecke es erhcischen, immerhin
aber findet er in der mehr territorialen Eintheilung
ein vorzügliches Element, um rasch organisirt zu sein,

was um so nothwendiger ist, als man nicht annehmen

darf, der Feind lasse uns viel Zeit zur
Vollendung unserer Organisation. Es steht fest, daß

wir befähigt sein müssen, rasch auszumarschiren und

uns nicht erst angreifen zu lassen, sondern sclbst

zuzuschlagen, wo und wann wir wollen, wie es die

Väter thaten.
Wir kommen nun auf einen andern Punkt zu

fprechen: Zur Zeit sind als designirte
Divisionskommandanten nach den frühern Eintheilungen noch

folgcnde Namen bekannt: Bontcms, Egloff, Salis
Ed., Veillon, Denzler, Fogliardi. Drei Stellen sind

demnach unbesetzt. Wir fragen nun aber, wclche

Bedeutung hatten die Divisionskommandanten bis

zur Stunde? Gar keine! Dieselben wurden allerdings

als Inspektoren der Infanten? in den

Kantonen, der Ofsiziersafpiranten- und Jnstruktoren-
schulen verwendet, von einem Eingreifen in den

Organismus der Armce war keine Rede, denn selbst

die ein einziges Mal zur Anwendung g?komm?n?

Mitteilung d?r Jnsp?ktionsberichte an dcn Divisions-
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fommanbanten feat auf einmal wieber aufgefeört.
SRur bie SEBaffcn*efS (4) waren berufen bem Se*
partcmcntS*ef jur Seite jtt ftefeen unb fte atteitt
bätten ©inftuß auf bie feit einigen Saferen uttjwei*
felfeaft erjielteit gortftferitte.

II.
SEBenn wir mm bereits jugegeben baben unb mit

greuben bie Sfeatfa*e fonftatiren, baß bte Slrmee

im legten Sejcnniuitt niefet itttwefcntli*e gortftferttte
gcma*t feabe, fo müffett wir benno* einen Blfcf
werfen auf bie Slrt unb SEBeife, wie biefelben erjielt
würben. SEBir featten baS ©lücf, als SEBaffen*efS

(3nft>eftorcn üom ©enie unb Slrtillerie, Dberften ber

Kaoallerie unb S*arff*üfcen) feo*begabte SRänner

jtt beftfjen, bie im Sereine mit bem talentüofleit unb
unermübeten ©feef beS Serfoitcttctt unb Dberinftruf*
torS ber Snfanterie (SEBielanb f) üofifommen befä*
feigt waren, bett refp. SepartemcntS*cfS ratfeettb
unb wnterftüfccnb in einer SBeife jur Seite ju fte*
feen, bie notfewenbig oon bebetttenbein ©rfolg feitt
mußte, — einmal, weil jeber für feine SEBaffe baS

Befte unb Bollfommenfte üorjuftfefagen bereit war,
unb bann, weil er baranf rc*nen fonnte, auf feine
feeftige Dppofttion jtt ftoßett, weil eS ft* feier um
gleiefee 3ntereffen feanbclte. Smmerfein brängt ft*
imS aber bte grage auf, ob Slngeft*tS ber feit län*
gerer Seit aufgetatt*ten Klage: „fort uttb fort ftei*
gern ft* bie SluSgaben für baS SIRilitärwefen uttb

matt fefee niefet ab, wofein bieß no* füferen werbe",
ni*t gerabe baS Softem, baS wir in feiner 8i*tfeite
berüfert feaben, baju beigetragen feabe, minbeftenS
ben S*citt fecroorjubringett, eS geftfeefee ba unb bort
beS ©uten ju üiet, ober man fonne eS mit weniger
Slufwanb an ßeit unb ©elb benno* erringen.

SIRan üermeittte feäuftg, ber befannte Sa$: SaS
Beffere ift beS ©uten geittb, bewaferfeeite ft* au*
feier. SEBafer ift eS, eS fcfelte an einem üermitteln*
ben ©lement, b. fe. an folcfeen Dfftjieren, bie niefet

bireft beteiligt waren, bie mitjuratfeen uub mitju*
tfeaten gefeabt feättett, unb bie in ber 8age igewefen

wären, biejenigen ©rfaferungen, bie fte auf bem rau*
feen gelbe fantonalett SEßtrfettS gema*t featten, jit
üerwertfeen unb ein ctwel*eS ©lei*gewi*t jwiftfeen
bem SEBünf*baren unb abfolut SRotfewenbtgen jit er*
jielen. Sie Berufung in Kommifftonen für einjcltte
Spejialfragen fann unmögli* genügen, um einem

feofeem Dffijier einen nur minimett ©inftuß jtt üer*
ftfeaffen, weil ifem ftfeon baS SIRaterial für ein Bilb
oott Slttem bem, waS SRotfe tfeut, abgefet.

ra.
©S feanbelt ft* nun um bie grage, wie fatm uttb

foll ben notorif* beftefeenben Uebelftänben, bie baritt
beftefeen, baf) gerabe biejenigen Dfftjiere, wet*e im
©rnftfatt mit einer eminenten Serantwortlufefeit be*

laftet werben muffen, im grieben gar feinen ©inftuß
auf, bie Drganifation unb Heranfeilbttng ber Slrmee

feaben, — abgefeolfen werben?
SRa* unferer tnnerften Ueberjeugwng follte ben

SiüiftonSfommanbantett folgenbe girnftionen über*

tragen werben:

1. Beijug ju allen Beratungen organifatorif*er
Sorftferiften unb SReglemente.

2. SaS S*iebSri*teramt beiSruppenjufammen*
jügett uub 3cntra!ftfeitlett itt Serbinbwiig mit
bett SEBaffen*efS.

3. Sie Snfpeftion ber iferen refp. Siüiftonen ju*
geseilten Sruppentörper, fobalb mefer als
eine taftiftfee ©infeeit ft* unter ben SEBaffen

befinbet, perfönli* itnb bur* bie betreffenben

BrigabierS, ba wo nur einjcltte taftiftfee ©in*
feeiten ju ben SEBieberfeolttngSfitrfen einberufen
werben.

4. Snempfangnafeme aller bießfättigen [Rapporte
itnb Uebermittluttg berfelben an baS Sit. Se*
partement mit Beri*t uttb Slntrag.

5. Begnta*tung fpejietter ntilitärif*er gragen
unter Benufcimg ber [Rapporte ber [RcfognoS*

jirwngSabtfeeitungen beS ©eneralftabs, eoen*

tttell Seitung ber Septem.
©S oerftefet ft* üon fetbft, baß tmter ben Siüi*

ftonSfommanbanten ein cntfprc*enber SEBe*fet bei
bett unter 1, 2 unb 3 aufgefüferten gunftionen in*
negefealten werben müßte.

Serarttge SEBünf*e ftnb üon üetftfeiebener Seite
f*on wieberfeolt angebraefet worben, was feaben afeer

biefelben bis jur Stunbe gefruefetet? ©ar ni*tS.
Sie neueften ©mennungen als KreiSinfpeftoren

jeigten niefet eine Spur üon einem SIRinimum ber

©rfüttung berfelben. @S jeigt ft* lebigli* nur eine

Sertfeeilung ber [Rotten im Sinne eineS fogenatmten
SwrnttS

3wei StüiftonSfomtnanbanteit (Seitton ttnb Settj*
ter) ftnb mit Snfpeftionen betraut, aber lebigli*
als Snfpeftoren üon Kreifen, brei SiüiftonSfom*
tnanbattten unb einem Srigabter wwrbe bie 3nfpef=
tion ber DfftjierS*3lfpiratttenf*ttlen überwiefett.

SEBaS fott «ttn bei 8cfcterer feerawSfommcn? [Rein

ni*ts als baf) ben betreffenben S*ulfommanbatttctt
bamit gebient ift, bie ma*ett fönnen, waS fte wol*
len, ba feine Blattete mit ben Seiftungen anberer

gejogen werben fanitt, uttb baS Sit. Separtement er*
feält lebigli* oier einfeitige, weil üon üerftfefebenen

Scrfonen, oerfaßte Seri*te. Sie bießfättigen 3n=
fpcftionSfoften ftnb »erWorfeneS ©elb, einen SEBertfe

feättett fte nur bann, wenn ein Snfpeftor für alle

S*ulett aufgeftellt wäre, ittbem nur fo ein einfeeit*

tt*eS Berfaferen in benfelben erjielt werbeit fattn.
SEBir gefeen jttm S*luß über.
SEBir füfeltett unS gebrimgett, einmal auf bie fott*

berbare [Rotte fefnjuweifen, bie in ber ftfeweijeriftfeen

Slrmee ben güferem berfelben angewiefen ift. Ber*
meint man, man brauefee im ©rnftfatt bie altem

Dfftjiere ni*t, gut, fo werfe man fie re*tjeitig wie

tmnüfjeit Batlaft auf bie Seite, man erfaßt bamit
eine Bfti*t gegen baS Sanb, — bleibt aber bie be*

ftfeeibeue Slnnafeme no* ftefeen, eS bebftrfe atter

Kräfte, ttm einem äußern geinbe erfolgreicfeen SEBi*

berftanb ju leiften, fo bringe man bie Slrmee unb

ifere feofeem güferer ftfeon im grieben in eine bei

unfern Berfeältniffen boppelt notfewenbige SEBe*fel*

wirfung.
Unfere Ueberjeugung feält unerftfeüttertt* an bem
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kommandanten hat auf rininal wieder aufgehört.
Nur die Waffcnchefs (4) waren berufen dcm De-
partcmcntschef zur Seite zu stehen und sie allein
hattcn Einfluß auf die seit einigen Jahren unzweifelhaft

erzielten Fortschritte.

II.
Wcnn wir nun bereits zugegeben haben und mit

Freuden die Thatsache konstatiren, daß die Armee
im letzten Dezennium nicht unwesentliche Fortschritte
gemacht habe, so müssen wir dennoch einen Blick
werfen auf die Art uud Weise, wie dieselbe» erzielt
wurdcn. Wir hatte» das Glück, als Waffcnchefs
(Inspektoren vom Gcnie und Artillerie, Obersten der

Kavallerie und Scharfschützen) hochbegabte Männer
zu besitzen, die im Vereine mit dem talentvollen und
unermüdeten Chef des Personellen und OberinstruktorS

der Infanterie (Wieland 5) vollkommen befähigt

waren, den resp. Departementschefs rathend
und unterstützend in einer Weise zur Seite zu
stehen, die nothwendig von bedeutendem Erfolg scin

mußte, — einmal, weil jeder für seine Waffe das

Beste und Vollkommenste vorzuschlagen bereit war,
und dann, weil er daranf rechnen konnte, auf keine

heftige Opposition zu stoßen, weil es sich hier um
gleiche Interessen handelte. Immerhin drängt sich

uns aber dic Frage anf, ob Angesichts dcr fcit
längerer Zeit aufgetauchten Klage: „fort und fort
steigern sich die Ausgaben für das Militärwesen und

man sehe nicht ab, wohin dieß noch führen werde",
nicht gerade das System, das wir in feiner Lichtseite

berührt haben, dazu beigetragen habe, mindestens
den Schein hervorzubringen, es geschehe da und dort
des Guten zu viel, odcr man könne cs mit weniger
Aufwand an Zeit und Geld dennoch erringen.

Man vermeinte häufig, dcr bekannte Satz: Das
Bessere ist des Guten Feind, bewahrheite sich auch

hier. Wahr ist cs, es fehlte an einem vermittelnden

Element, d. h. an solchen Offizieren, die nicht
dirckt betheiligt waren, die mitzurathcn und mitzu-
thatcn gchabt hätten, und die in der Lage gewesen

wären, diejenigen Erfahrungen, die sie auf dem rauhen

Felde kantonalen Wirkens gemacht hatten, zu

verwerthen und ein ctwelches Gleichgewicht zwischen

dem Wünschbarcn und absolut Nothwendigen zu
erzielen. Die Berufung in Kommissionen für einzelne

Spezialfragen kann unmöglich genügen, um einem

höhern Ofsizier einen nur minimen Einfluß zu
verschaffen, weil ihm schon das Material für ein Bild
von Allcm dem, was Noth thut, abgeht.

III.
Es handelt sich nun um die Frage, wie kann und

foll den notorisch bestehenden Uebelständen, die darin
bestehen, daß gerade diejenigen Offiziere, welche im
Ernstfall mit einer eminenten Verantwortlichkeit
belastet werden müssen, im Frieden gar keinen Einfluß
auf, die Organisation und Heranbildung der Armee

haben, — abgeholfen werden?
Nach unserer innersten Ueberzeugung sollte den

DivistonSkommandanten folgende Funktionen
übertragen werden:

1. Beizug zu allen Berathuugcn organisatorischer
Vorschriften und Réglemente.

2. Das Schiedsrichtcramt bei Truppenzusammenzügen

und Zcntralschulen in Verbindung mit
den Waffenchefs.

3. Die Inspektion der ihren resp. Divisionen zu¬

getheilten Truppenkörper, sobald mchr als
eine taktische Einheit sich untcr den Waffen
befindet, persönlich und durch die betreffenden

Brigadiers, da wo nur einzclne taktische

Einheiten zu den Wicderholungsknrsen einberufen
werden.

4. Inempfangnahme aller dicßfälligen Rapporte
und Uebcrmittlung derselben an das Tit.
Departement mit Bericht und Antrag.

5. Begutachtung spezieller militärischer Fragen
unter Benutzung der Rapporte der Rckognos-
zirungsabtheilungen des Generalstabs, eventuell

Leitung der Letztern.
Es versteht sich von selbst, daß unter den

Divisionskommandanten ein entsprechender Wechsel bei
den unter l, 2 und 3 aufgeführten Funktionen
innegehalten werden müßte.

Derartige Wünsche sind von verschiedener Seite
schon wiederholt angebracht worden, was haben aber

dieselben bis zur Stunde gefruchtet? Gar nichts.
Die neuesten Ernennungen als Kreisinspektoren

zeigten nicht eine Spur von einem Minimum der

Erfüllung derselben. Es zeigt sich lediglich nur eine

Vertheilung dcr Rollen im Sinne cines sogenannten

Turnus?
Zwei Divisionskommandanten (Veillon und Denzler)

sind mit Inspektionen betraut, aber lediglich
als Inspektoren von Kreisen, drei Divisionskommandanten

und einem Brigadier wurde die Inspektion

dcr Offiziers-Aspirantenschulen überwiesen.

Was soll nun bei Letzterer herauskommen? Rein
nichts als daß dcn betreffenden Schulkommandantcn
damit gedient ist, die machen können, was sie wollen,

da keine Parallele mit den Leistungen anderer

gezogen werden kann, und das Tit. Departement
erhält lediglich vier einseitige, weil von verschiedenen

Personen, verfaßte Berichte. Die dicßfälligen Jn-
spcktionskosten sind verworfenes Geld, einen Werth
hätten sie nur dann, wenn ein Inspektor für alle

Schulen aufgestellt wäre, iudem nur so ein einheitliches

Verfahren in denselben erzielt werden kann.

Wir gehen zum Schluß über.

Wir fühlten uns gedrungen, einmal auf die

sonderbare Rolle hinzuweisen, die in der schweizerischen

Armee den Führern derselben angewiesen ist.
Vermeint man, man brauche im Ernstfall die ältern

Offiziere nicht, gut, so werfe man sie rechtzeitig wie

unnützen Ballast auf die Seite, man erfüllt damit
eine Pflicht gegen das Land, — bleibt aber die

bescheidene Annahme noch stehen, es bedürfe aller

Kräfte, um einem äußern Feinde erfolgreichen
Widerstand zu leisten, so bringe man die Armee und

ihre höhern Führer schon im Frieden in eine bei

unfern Verhältnissen doppelt nothwendige
Wechselwirkung.

Unsere Ueberzeugung hält unerschütterlich an dem
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Sa^e feft: Sie ftfeweijertftfee Slrmee unb ifere

ver werben nur bann ber feofeen Slufgabe, b. fe. iferer

proüibenticlten Beftitnmung, baS tfeettre Saterlanb
ntacfeltoS bett SRa*fommen ju erfealten, 31t entfpre*
*en befäfeigt feitt, wenn fte üott Jenem ©eifte ber

Sufammettgefeörigfeit unb gegenfeitigem Bertratten
bitr*brungen ftnb, wel*e einjig burefe bie gemeinfa*
men Uebungen im grieben gepflegt unb erjielt wer*
ben fönnen. (SR. Sfenrg. 3*9-)

üxetsfehreiben bta eitrg. fHtittaritrparftmentes
an bte Miliiärbrijörirtn btt Äantone.

(Som 2. SRärj 1866.)

Sit.! Ser § 153 beS [ReglementeS über ben in*
nem Sienft ftefet üor, baß üott ben Kompagniefont*
manbanten befonbere Kompagniebü*er gefüfert wer*
ben.

Sa folefee Kompagttiebü*er itt ben meiften Kan*
tonen f*on eingefüfert ftnb unb fein ©runb beftefet,

baß atte na* bent gleicfeen SüRufter eittgeri*tet feien,
feat baS Separtement üon üornfeerefn barauf üer*

ji*tet, beftimmte ob!igatorif*e Sorf*riften für baS

Kompagniebn* aufjuftetten.
Sagegen glaubten wir, eS bürfte ben fantonaten

SRilitätbefeörbett erwünftfet fein, ein moglüfeft jwecf=

mäßig eingeri*teteS Kompagniebu* als SRufter ju
erfealten unb wir beauftragten bafeer bie Kommiffton,
wel*e baS neue Stenftregleraent üorjitfeeratfeen hatte,

au* baS SRufter eineS Kompagniebu*eS aufjitftetlen.
Sie Kommiffton ift nun iferem Slwftrage na*ge=

fommen unb wir ftnb im gatte, Sfenen in ber Sin*

läge ein SIRufter eitteS Kompagttiebtt*eS jufettben ju
fönnen, baS wir Sfenen, wegen feiner praftiftfeen Sin*

läge unb oollftänbigen Uebereinftimmung mit ben

neueften SReglementen jur ©infüferttng bei 3feren Srup*
pett beftenS empfefelett.

SBeitere ©remptare beftfjt baS Separtement ni*t,
bagegen fönnen folefee ofene Steifet jit bittigen Brei*
fen üott ber Srttcferei 3- 3- ©fertften in Slarau be*

jogen werben, wel*e ben Safc für eine größere Sluf*
läge ftefeen gelaffen feat.

©tei*jeitig fenben wir Sfenen unter Scrbanfung
bie Kompagniebü*er jurücf, bie Sie unS feiner Seit
jur ©inft*t mitgetfeeilt feaben.

li*en griebenSübttttgen gelieferte SRaterial ber

gejogenen Sierpfün ber* Batterien in ber SEBeife feftge*

fefct, baß für JebeS in einem orbentli*en SIBieberfeo*

lungSfurfe feenüfcte Sierpfiinber=®ef*ü& eitte SRietfee

üon gr. 76 ttnb für JebeS ©aiffon eine fol*e üon

gr. 36 ju bejafelett fei.
Seit bem ©rlaffc biefer Serorbnung ftnb üon

Seite mefererer fantonaten SIRilitärüerwaltungen Be*
ftfewerben gegen biefe SRietfegelber erfeofeen tmb na*
mentli* bte für bie ®ef*ü|röferen als ju feo* ge*
griffen bargeftettt worben.

Sn Serüefft*tigung biefer Bef*werben unb um
ben geäußerten SEBünftfeett mögli*ft entgegen ju fom*

men, feat nun baS unterjeiefenete Separtement niefet

ermangelt, beim fe. BunbeSratfee eine tfeeitweife @r=

mäßigtmg beS feftgefefcten SarifeS jtt befürworten
itnb eS feat berfelbe unterm 12. I. SRonatS ben Se*
ftfelug gefaßt:

eS fei itt tfeeitweifer Slbänberung feiner S*luß=
nafeme üom 28. SRooember 1864, ber SRietfejinS für
jebeS Sierpfünber=®ef*ü§ wäferenb eines orbcntli*
*eit SEBieberfeolungSfitrfcS üon 14 Sagen fürberfein
auf gr. 38 feerabgefefjt.

Snbem baS Separtement ft* feeefert, 3fenen biefe

Serfügung jur Kenntniß ju bringen, fügt eS auS*

btücfli* bef, baß biefelbe feine rücfwtrfenbe Kraft feat.

Mttkfa)ttibtn bt& tiba. iJlUitoriiepartetnente
nn J»ie Jltilitarkprirw ber ftantone.

(Sem 4. SRärj 1866.)

Sit.! Sur* Bef*luß beS BunbeSrattjeS üom 28.
SRoüember 1864 wurbe ber SRietfejinS für baS üott
ber ©ibgenoffenfefeaft ben Katttotten für bie gewöfen*

^rü*te btt Ueohadjfung bta legten JJolen-

on ©rt uno Stelle.

(gortfefcuttg.)

Sie polniftfeen BolfSbefeörben gelangten allmälig
bafein, baß bie befte Kletbung für ifere Sruppen bte

ber polniftfeen Bauern fei, unb ein Seftfeluß in bie*

fem Sinne wttrbe entweber wirfli* gefaßt ober bo*
wenigftenS angefünbigt; jwei Sorjüge biefer Klei*
bung entftfeiebett feier: 1) bie leiefete Beftfeaffung,

2) tmb üorjügli* Ue Unfenntliefefeit ber Serfpreng*
ten für ben geittb.

Sie ©rfaferung im SolfSfrieg ließ alfo bie polni*
ftfeen Befeörben üon ber SlnfangS angenommmenen

Uniformfu*t, bie fefer bebeutenbe ®elber unb Sir*

beitSfräfte in Slnfpru* nafem, jitrücffontmen jum
Bürger=SEBeferfleib, alfo gerabe ben entgegengefefctett

SEBeg üon bett SRorbamerifattertt gefeen, attS bem

etnfa*en ©runbe, weil ber Krieg ber Solen Je län*

ger Je mefer SertfeeibiguttgS* unb SolfSfrieg, —
berjenige ber SRorbamerifaner je länger je mefer Sltt*

griffS* unb ©roberungSfrteg würbe.

Sluf wel*e üott biefett beiben Kriegsarten unS

üorjubereiten wir mefer ©runb uitb Slnlaß feaben,

barüber fein SEBort weiter.

UnfereS SEBeferftanbS Blitfe ftnb glücfticfeer SSBetfc

gegen feinen Sonberfeuttb mefer gewattbt, fonbetn

gegen Singriffe üon außen.
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Satze fest: Die schweizerische Armee und ihrc

rer werdcn nur dann dcr hohen Aufgabc, d. h. ihrer
providcnticllcn Bestimmung, das theure Vaterland
niackellos dcn Nachkommen zu erhalten, zu entsprechen

befähigt sein, wcnn sie von jenem Geiste dcr

Zusammengehörigkeit und gegenseitigem Vertrauen
durchdrungen sind, welche einzig durch die gemeinsamen

Uebungen im Frieden gepflegt und erzielt werdcn

können. (N. Thnrg. Ztg.)

Kreiöschreiben des eidg. Militärdepartemenls
an die Militärbehörden der Kantone.

(Vom 2. März 1866.)

Tit.! Der § 153 des Réglementes über dcn

innern Dicnst sieht vor, daß von den Kompagniekom-
mandantcn besondere Kompagniebücher geführt werden.

Da solche Kompagniebüchcr in dcn meisten
Kantonen schon eingeführt stnd und kein Grund besteht,

daß alle nach dem gleichen Muster eingerichtet seien,

hat das Departement von vornherein darauf
verzichtet, bestimmte obligatorische Vorschriften für das

Kompagniebuch aufzustellen.

Dagegen glaubten wir, cs dürfte den kantonalen

Militärbehörden erwünscht sein, cin möglichst
zweckmäßig eingerichtetes Kvmpagniebuch als Muster zu
erhalten und wir beauftragten daher die Kommission,
wclche das neue Dienstreglement vorzuberathcn hatte,
auch das Muster eines Kompagniebuchcs aufznstcllen.

Die Kommission ist nun ihrem Auftrage
nachgekommen und wir sind im Falle, Ihnen in der

Anlage ein Muster eines Kompagnicbuches zusenden zu

können, das wir Ihnen, wegen seiner praktischen
Anlage und vollständigen Uebereinstimmung mit den

neuesten Reglementen zur Einführung bei Ihren Truppen

bestens empfehlen.
Weitere Eremplare besitzt das Departement nicht,

dagcgcn können solche ohne Zweifel zu billigen Preisen

von der Druckerei I. I. Christen in Aarau
bezogen werden, welche den Satz für eine größere Auflage

stehe» gelassen hat.

Gleichzeitig senden wir Ihnen unter Vcrdankung
die Kompagniebücher zurück, die Sie uns feiner Zeit
zur Einsicht mitgetheilt haben.

lichen Friedensübnngen gelieferte Material der gezo-

genen Vierpfünder-Batterien in der Weise festgesetzt,

daß für jedes in cinem ordentlichen Wiederholungskurfe

benützte Vierpfünder-Geschütz eine Miethe
von Fr. 76 und für jedes Caisson eine solche von

Fr. 36 zu bezahlen sei.

Seit dem Erlasse dieser Verordnung sind von
Seite mehrerer kantonalen Militärverwaltungen
Beschwerden gegcn diese Micthgelder erhoben und
namentlich die für die Geschützröhren als zu hoch

gegriffen dargestellt worden.

In Berücksichtigung dieser Beschwerden und um
den geäußerten Wünschen möglichst entgegen zu
kommen, hat nun das unterzeichnete Departement nicht

ermangelt, beim h. Bundesrathe eine theilweise
Ermäßigung des festgesetzten Tarifes zu befürworten
und es hat derselbe unterm 12. l. Monats den

Beschluß gefaßt:
cs sei in theilweiser Abänderung seincr Schlußnahme

vom 28. November 1864, der Miethzins für
jedes Vierpfünder-Geschütz währcnd cines ordentlichen

Wiederholungskurscs von 14 Tagen fürderhin
auf Fr. 38 herabgesetzt.

Indem das Departement stch beehrt, Ihnen diefe

Verfügung zur Kenntniß zu bringen, fügt es

ausdrücklich bet, daß dieselbe keine rückwirkende Kraft hat.

Kreiöschreiben des eidg. Miiitardepartements
an die Militärbehörden der Kantone.

(Vom 4. März 1866.)

Tit.! Durch Beschluß des Bundesrathes vom 28.
November 1864 wurde der Miethzins für das von
der Eidgenossenschaft den Kantonen für die gewöhn-

Früchte der Beobachtung des setzten Polen-
an Ort und Stelle.

(Fortsetzung.)

Die polnischen Volksbehörden gelangten allmälig
dahin, daß die beste Kleidung für ihre Truppen dte

der polnischen Bauern sei, und cin Beschluß in diesem

Sinne wurde entweder wirklich gefaßt oder doch

wenigstens angekündigt; zwei Vorzüge dicscr Kleidung

entschieden hier: 1) die leichte Beschaffung,

2) und vorzüglich die Unkenntlichkeit der Zersprengten

für den Feind.
Die Erfahrung im Volkskrieg ließ also die polnischen

Behörden von der Anfangs angenommmenen
Uniformsucht, die sehr bedeutende Gelder und

Arbeitskräfte in Anspruch nahm, zurückkommen zum

Bürger-Wehrkleid, also gerade den entgegengesetzten

Weg von den Nordamerikanern gehen, aus dem

einfachen Grunde, weil der Kricg der Polen je länger

je mehr Vertheidigungs- und Volkskrieg, —
derjenige der Nordamerikaner je länger je mehr

Angriffs- und Eroberungskrieg wurde.

Auf welche von diefen beiden Kriegsarten uns

vorzubereiten wir mehr Grund und Anlaß haben,

darüber kein Wort weiter.

Unseres Wehrstands Blicke sind glücklicher Weise

gegen keinen Sonderbund mehr gewandt, sondem

gegen Angriffe von außcn-


	Die schweizerische Armee und ihre Führer

